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VERMIETERBESCHEINIGUNG 

gemäß § 19 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 

Diese Bescheinigung des Wohnungsgebers/-geberin dient als Nachweis des Wohnungsgebers/-geberin         

gemäß § 19 BMG zur Erfüllung seiner/ihrer Mitwirkungspflicht. 

 

Der Wohnungsgeber/-geberin oder eine von Ihm/Ihr beauftragte Person gemäß 

§ 19 Abs. 3 BMG 

 

 

Nachname, Vorname des Wohnungsgebers/-geberin 

 

Vollständige Adresse des Wohnungsgebers/-geberin 

 

Name der durch den Wohnungsgeber/-geberin beauftragen Person gemäß. § 19 Abs. 1 BMG 

 

 Der Vermieter/-in – Wohnungsgeber/-geberin – ist zugleich Eigentümer/-in der Wohnung  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Der Vermieter/-in – Wohnungsgeber/-geberin – ist nicht Eigentümer/-in der Wohnung.            

Eigentümer/-in der Wohnung ist: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Nachname, Vorname des Eigentümers/-in 

 

Adresse, Postleitzahl, Ort 

 

bestätigt 

 

den Ein - oder Auszuges der meldepflichtigen Person/-en: 

1) 

2) 

3) 



4) 

5) 

 

aus der Wohnung: 

 

Adresse (Straße mit Hausnummer und evtl. Zusatz) 

 

Postleitzahl, Ort 

 

Lage der Wohnung (Stockwerk und evtl. Wohnungsnummer) 

 

zum: 

 

Datum des Einzuges/Auszuges (Unzutreffendes bitte streichen)  

 

 

Erklärung gemäß § 19 Abs. 6 BMG 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die oben genannten Angaben den Tatsachen entsprechen. Mir 

ist bekannt, dass es gemäß § 19 Abs. 6 BMG verboten ist, eine Wohnungsanschrift für eine 

Anmeldung nach § 17 Abs. 1 BMG einem Dritten/einer Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu 

stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten/ eine Dritte weder stattfindet 

noch beabsichtigt ist. Ein Verstoß gegen diese Reglung sowie das Ausfüllen der 

Vermieterbescheinigung als Nichtberechtigter/Nichtberechtigte ist eine Ordnungswidrigkeit, welche 

gemäß § 54 BMG mit einer Geldbuße geahndet wird. 

 

 

Ort, Datum    

 

 

Unterschrift des Wohnungsgebers/-geberin oder der beauftragten Person des Wohnungsgebers/-

geberin 


